
 

 

Gesetzesbestimmungen 
a) Kantonale Gesetzesbestimmungen (Vollzug durch die Gemeinden) 
 
Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkohol-
haltigen Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG, SAR 970.100) 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Grundsätze 
1. Das Gastgewerbe und der Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken 

können frei ausgeübt werden, soweit das Bundesrecht und die kanto-
nale Gesetzgebung nicht Einschränkungen vorsehen, namentlich zum 
Schutz der Jugend und der Gesundheit. 

2. Verboten sind insbesondere die Abgabe von 
a) alkoholhaltigen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren 
b) gebrannten alkoholhaltigen Getränken (Spirituosen) an Jugendliche 
3. unter 18 Jahren; 
c) alkoholhaltigen Getränken an Betrunkene; 
d) alkoholhaltigen Getränken durch Hausieren oder mittels Automaten. 

 
§ 13 
1. Widerhandlungen gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen 

gestützt darauf ergangene Ausführungsbestimmungen und Verfü-
gungen werden mit Busse bis zu Fr. 10'000.– bestraft. 

2. Strafbar ist die vorsätzliche oder die fahrlässige Widerhandlung. 
3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetz-

buches 
 

§ 14 
1. Die Verfolgung und die Beurteilung der Übertretungen richten sich nach 

den Bestimmungen der Strafprozessordnung 3). 
2. Der Gemeinderat kann Bussen bis zu Fr. 2'000.– durch Strafbefehl aus-

sprechen. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Gemeinde-
gesetzgebung. 

 
 
 
Verordnung über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit 
alkoholhaltigen Getränken 
(Gastgewerbeverordnung, GGV,SAR 970.111) 
 
§ 25 
Soweit durch Gesetz oder Verordnung keine besondere Behörde bezeich-
netwird, liegt der Vollzug beim Gemeinderat. 



 

 

Gesetzesbestimmungen 
a) Kantonale Gesetzesbestimmungen  
 
Gesundheitsgesetz vom 20.01.2009 (Stand 01.01.2010) 

 

§ 37 Tabak- und Alkoholprävention; Jugendschutz  
1. Verkauf von Tabakwaren und alkoholischen Getränken an Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren sowie Verkauf von Spirituosen an Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren sind verboten.  

 
2. Der Verkauf von Tabakwaren durch Automaten ist zulässig, wenn de-

ren Betreiber durch geeignete Massnahmen den Verkauf an Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren verunmöglichen.  

 
3. Die Gemeinden können zur Kontrolle der Einhaltung der Abgabevor-

schriften gemäss Absatz 1 und 2 beziehungsweise § 1 Abs. 2 lit. a und 
b des Gesetzes über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alko-
holhaltigen Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG) vom 25. November 
1997 1) Testkäufe durch Minderjährige vornehmen. Sie können den 
Vollzug mittels Leistungsvereinbarung Dritten übertragen. Der Regie-
rungsrat legt zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs Rahmen-
bedingungen für die Durchführung der Testkäufe fest.  

 
4. Die Abgabe von Tabakwaren und alkoholischen Getränken an Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren oder von Spirituosen an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Davon ausgenommen ist die 
Abgabe durch die Eltern. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des 
Gastgewerbegesetzes.  

 
 


